
Landeshauptstadt Magdeburg 
- Der Oberbürgermeister – 

 
 

Dezernat: II FB 02 
 

 
Drucksache 
DS0345/04 

 
Datum 

08.04.2004 

 
Beschlussvorschlag Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung 

ange-
nommen 

abge-
lehnt 

ge-
ändert 

Der Oberbürgermeister 27.04.2004 nicht öffentlich    

Stadtrat 10.06.2004 öffentlich    

 
 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA  X 

Beteiligte Ämter 
Amt 30 

KFP  X 
 BFP  X 

 
Kurztitel 
 
Neufassung der Satzung der Stadtsparkasse Magdeburg 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg beschließt gemäß § 4 (1) und (3) des zurzeit gültigen 
Sparkassengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt die Neufassung der Satzung der Stadtsparkasse 
Magdeburg gemäß beiliegender Anlage. 
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/ 

Jahr 
finanzielle 

Auswirkungen 

  X   JA   NEIN X 
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-           
haushalt im Jahr haushalt im Jahr           
     mit   Euro      mit   Euro           
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 
 
federführender 
FB 

Sachbearbeiter 
Herr Siebert 540 2273 

Unterschrift FBL 
Herr Zimmermann 

 
verantwortlicher 
Beigeordneter 

 
Unterschrift 

 
Herr Czogalla 
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Begründung: 
 
 
Das dritte Vorstandsmitglied schied Ende Dezember 2002 aus der Stadtsparkasse Magdeburg aus. 
Auf Grund zwischenzeitlich erfolgter Änderungen bei den Arbeitsabläufen und bei der 
Aufgabenverteilung wird diese Stelle nicht wieder besetzt. Die Reduzierung der Mitglieder des 
Vorstandes in der Satzung erfolgt auf Wunsch der Stadtparkasse Magdeburg. 
 
Zurzeit gelten die Satzung der Stadtsparkasse Magdeburg in der Fassung vom 25.09.1995 
(Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 66 vom 02.10.1995) und die Änderungssatzung vom 
15.01.2003 (Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 03 vom 04.02.2003). 
 
Aus Gründen der besseren Übersicht erfolgt eine vollständige Neufassung der Satzung der 
Stadtsparkasse Magdeburg.   
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Neufassung der Satzung der Stadtsparkasse Magdeburg 
 
 
 
 


